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PARTEIUNABHÄNGIGE LEHRERGEWERKSCHAFT 

STANDESVERTRETUNG DER LEHRER AN AHS UND BMHS 
1030 WIEN, GERLGASSE lAll 

TEL.: (0222) 799-1219, FAk:IC222l 597-4052, TELEX: 75313111=PROF A, TELEBoN: VDPOE 

AN DAS 
BUNDESMINISTERIUM FÜR 
UNTERRICHT UND KUNST 

,:.;,J GE�ZENTWU&F 
, ' . ............................. : ............. -GE/19.± ... ?:.:. 

MINORITENPLATZ 5 
1 014 WIEN 

, .''::,',: 4. MRZ. 1992 

I Vert::;'�J1�rZJ992� 
BETRIFFT: BE��IACHI�N�SYEBEAHBEN_yZ�_12�9�gL36=IIIL2L91 

N, 1992-02-27 

DER VERBAND DER PROFESSOREN ÖSTERREICHS DANKT FÜR DIE 
ÜBERMITTLUNG EINES ENTWURFS ZUR ÄNDERUNG DES 
SCHULUNTERRICHTSGESETZES UND GIBT DAZU FOLGENDE 
STELLUNGNAHME: 

�c [IT��üM�W�®��OO@�W�® 
PARAGRAPH 3 (lA) WIRD ABGELEHNT, 
BEGRGNDUNG: DIE NEUFASSUNG VON PARAGRAPH 3 (61 GIBT DEM LEHRER DIE KÖGLICHKEIT, DIE EINSTUFUNGSPRÜFUNG 

ENTFALLEN ZU LASSEN, WENN DER SCHÜLER DEM BILDUNGSZIEL I" WESENTLICHEN ENTSPRICHT, KANN DER SCHuLER 
niESE� tINTIRUCK DURCH MITARBEIT UND LEISiUNG�cES;STELLUNG NICHT VER�!iTEL�, HAT ER DURCP EINE 
EINSTUFUNGSPR�cU�G OHNEHIN EINE WEITERE "ÖSLICHKEIT, SEIHE EIGNUNG NACHZUWEISEN, DIE WIEDERHOLUNG 
DiESER PRUcU�G IST DAHER NICHT MEHR ANGE�ESSEN, AUßERDEM wiRE EIN DADURCH BEDINGTER �EIrERVERB�EIB 
EINES SCHÜLERS BIS ZU DREI MONATEN IN EINER SCHULSTUFE, FÜR DIE ER NICHT GEEIGNET IS1, SEHR 
HAC�TErLIG 

�Q ��OO�®���� �@ ���c n� �OO�u�� ��ü�g 
Es IST UNKLAR, OB IN ZUKUNFT DIE BISHER ALS "GRAPHISCH" 
BEZEICHNETEN ARBEITEN NUNMEHR UNTER "SCHRIFTLICHE" FALLEN 
SOLLEN, 

��c ®WÜ�� J��OO�����@�® 
PRAGRAPH 22 C2H) ENTSPRICHT EINER LANGJÄHRIGEN FORDERUNG DES 
VDPÖ UND WIRD AUSDRÜCKLICH BEGRüßT, 

n�D [��@�®���©OO�OO ���©OO�W@ �ITOO�OO �©OOW��üW�� W�W 

�Ql)��ü��®�� 
PARAGRAPH 25 (2) HAT ZU LAUTEN: HAT EIN SCHÜLER EINE 
SCHULSTUFE ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN, SO IST ER ZUM 
AUFSTEIGEN IN DIE NÄCHSTHÖHERE SCHULSTUFE BERECHTIGT, DER 2, 
SATZ "ERFÜLLT EIN SCHÜLER " '" SOWEIT KEIN ANTRAG GEMAB 
ABS, 3 GESTELLT WIRD" IST ERSATZLOS ZU STREICHEN, 
PARAGRAPH 25 (3) SOLL LAUTEN: 
EIN SCHÜLER IST FERNER" ,(GELTENDER TEXT), ABER" , WENN 

A) DER SCHÜLER" , (GELTENDER TEXT) 
B) DER BETREFFENDE PFLICHTGEGENSTAND IN EINER SCHULFORM 
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NICHT IM ERSTEN LERNJAHR UNTERRICHTET WURDE 
C) DER BETREFFENDE PFLICHTGEGENSTAND - AUSGENOMMEN" , 

(GELTENDER TEXT DES BISHERIGEN LIT. B) 
D) DER_NQIENDURCHSCHNIII_IN_DEN_liBRIGEN 

EELICHIGEGENSIÄNDEN_NICHI_SCHLECHIER_AlS_2LOO_lSI_MND 
DIE KLASSENKONFENFERENZ FESTSTELLT, DAß DER SCHÜLER 
AUF GRUND SEINER LEISTUNGEN IN DEN üBRIGEN 
PFLICHTGEGENSTÄNDEN DIE VORAUSSETZUNGEN ZUR 
ERFOLGREICHEN TEILNAHME AM UNTERRICHT DER 
NÄCHSTHÖHEREN SCHULSTUFE IM HINBLICK AUF DIE AUFGABE 
DER BETREFFENDEN SCHULART AUFWEIST. 

EARAGRAfH_25_i�L_BlSHER_�1_SQLL_EQLGENDERMAßEN_ERGÄN11 
WERDENl_BESTIMMUNGEN DES (VOM VDPÖ VORGESCHLAGENEN) ABS. 2 
LIT. B FINDEN AN VOLKSSCHULEN KEINE ANWENDUNG. 

BEGRÜNDUNG: DIE I" ENTWURF VORGESCHLAGENE REGELUNG VON PARAGRAPH 2� (3) WURDE JEDOCH DAS URSPRÜNGLICHE 

KONZEPT DES PARAGRAPH 25 Oe) WINDSlTIUCH YERFÄLSCHEN, DIESER WAR (ERLÄUTERUNGEN S, 17) "ALS 
AfJSWfKfYORSCHRIFT KORlIFlEn, DAS H[JD!, DER PARAGRAPH 25 AiS , lUT, C SOL L  TE NACH SEINER 
IIRSpplj'NGUCf/EN ANOGE LE!ST/fNGsrif/JGEN SCHilLERN" DIE 1'0; AUE!, IN flNEK oEGfNSW() fINE 
TnUflSTliNGSSCHVicf/E !;UFVE!SEN, ßAS AIJFSi'[JGEN IN DIE kiCf/STHöHfRf SCHfJUiliff ERKO'GLICHffi, n 
VO� EINER BLOSEN 'EILLEISTUNGSSCM��CHE EINES IK ÜBRIGEN LEISTUNGSFÄHIGEN SCHÜLERS KANN NUR DANN 
GESPROCHEN WERDEN, WENN SICH SEIhE LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND SEIN LEISTUHGSWILLE AUCH IN EINEM 
ENTSPRECHEND GUTEN NOTENDURCHSCHNITT NIEDERSCHLAGEN, DIESER "uB DIE VORAUSSETZUNG DAFÜR SEIN, DAc DIE 
KLASSENKON�ERENZ IHRE AUTO�O�E ENTSCHEIDUNG üBER DAS AUFSTEIGEN TREFFEN KANN, 
IN ERSTEH LERNJA�R EINES PFLICHTGEGENS7ANDES SO�LTE EIN AUFSTEIGEN HIT "NICHT GENÜGEND" IN KEINEM FAL� 
VORGESE�E� WERDEN, DA ES I" INTERES�E DES SCHÜLERS LIEGT, IM HINBLICK AU� SEINE WEITERE SCHULLAUFBAH� 
GEFES�IGTE GRUNDKENNTNISSE ZU ERWERBEN, 
tl�t AUF S iIEGSAU TO M A : I ( NACH REIH FORMALEN KRITERIEN UND OHNE RÜCKSICHT DARAUF, OB nE� SC�ULER 

ÜBERHAUPT �EISTUHGSFÄ�;G UND LEISTUNGSWILLI6 IST, WüRDE DAS ANFORDERUNGSNIVEAU WEITER SENKEN, DA SCHO� 
DIE BIS�E�IGEN NIVELLIERUNGSTE�DENZEN zu "ANGEL�nEN GRUNDKENNTHISSEN nER PFLI CHiSCHULABGÄNGER, zu 
MANGELNDEN BESCHiFTI GUNGSKÖGLICHKEITEN tU� A H S - "AT URANTEN UN: lU "ANGE�NDE� STUD!ER�ÄHIGKEI7 �ANCHER 

SrUDENiEl GE�UHRT HABE _ , I� HINBLICK AU� DE� �INTR;TT IN DIE EUROpiiSCH� GE�E[N5CRArT U�D AUF nE� 
DARA US Z� ERWA;TENDEN KONKURENZDRUCK WÄRE E!NE LEISTUNGS�EiNDL!CHE AUFST!EGSA�TO�ATIK TROTZ �NICHT 
GE_GSENDn VERANTWORTUNGSLOS , 

MIT DIESER BEGRÜNDUNG WIRD AUCH FOLGENDE ÄNDERUNG 
VORGESCHLAGEN FüR DIE VOM ENTWURF NICHT BERüHRTE 
�X�ID����bY���P�ij�u�� 
PARAGRAPH 23 ( 1) :  WENN DIE LEISTUNGEN EINES SCHÜLERS IN 
EINEM PFLICHTGEGENSTAND MIT " NICHT GENÜGEND" BEURTEILT 
WORDEN SIND, , . .  

" ODER ZJffl_EEL lC.HlfiffifNSliiliDftl , IST ZU STREICHEN. 
BEGRÜNDUNG: DiE �IEDERHOLUNGSPRU:UNG IN EINEM PFLICHGEGENSTAND SOLL LEISTUNGSFÄHIGEN SCHÜLERN, DIE 
EINE TEILLE!STUNGSSCHW�CHE AUFWEISEN; DAS AUFSTEiGE" ER"ÖGLICHE�, WEN� SIE IN DEN SOKKERFER!EN IHREN 
LEISTUNGSWILLEN EINSETZEN UND DAH�CH DEN ENTSPRECHENDEN LEISTUNGSNACHWEIS ERBRINGEN, 

22, �IE»ERHOlU�G ��� AUF��H�SP�UFU�� 
PARAGRAPH 29 (SA) WIRD AUS DEN SCHON UNTER PUNKT 4 
ANGEFÜHRTEN GRÜNDEN ABGELEHNT, Es WIRD HINGEGEN ANGEREGT, 
BERATUNGEN üBER EINE AUENAHHEeRUEUN�_B2��_EIN 
AUENAHtlE�EREAHREN_IN_nlE_AtlS MIT DEN IM ZENTRALAUSSCHUß 
VERTRETENEN LEHRERVEREINIGUNGEN EHESTENS AUFZUNEHMEN. 

" 
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�li = ��D ��D $©�W����üOO��$©OO��Ü 
PARAGRAPHE 59, 64, 78: DIE VORGESCHLAGENEN ÄNDERUNGEN WERDEN 
ABGELEHNT. 
BEGRÜNDUNG: DIE IN DEN ERLÄUTERUNGEN ($,16) I" NEBENSATZ ANGEDEUTETE ABSICHT, "DAß BEREICHE DER 
$CHULAUTOHO�IE DURCH REPRÄSENTANTEN IN SCHULPARTNERSCHAFTLICHEN GREMIEN VOLLZOGEN WERDEN SOLLEN", 
WURDE NIT DER PERSONALVERTRETUNG IN KEIHER �EISE ABGESPROCHEN, 
DIESER PLAN DIE LEHRERKONFERENZ ZU ENTMÜNDIGEN UND �EITREICHENDE PÄDAGOGISCHE UND ORGANISATORISCHE 
ENTSCHEIDUNGEN EINZELNEN SCHÜlER- UND ELTERNFUNKTIONÄREN ZU ÜBERTRAGEN, DIE ZUK TEll 
BEGREIFLICHERWEISE SEHR PERSÖNLICHE INTERESSEN VERFOLGEN UND IK GEGENSATZ ZU DEN LEHRERN DER 
SCHUlGEKEINSCHAFT NUR VORÜBERGEHEND ANGEHÖREN, WIRD ENTSCHIEDEN ABGELEHNT, Es ERÜBRIGT SICH DAHER DIE 
KOKPLIZIERTE ÄNDERUNG DER WAHLKODALITÄTEN, 

VIELKEHR WÄREN EHESTENS UNTERSUCHUNGEN ANZUSTELLEN UND BERATUNGEN DARüBER AUFZUNEHMEN, FÜR �ELCHE 
BEREICHE YON PÄDAGOGISCHEN UMD ORGANISATORISCHEN FRAGEN DRIiTELPARIT�TISCHE AUSSCHÜSSE, DEBf! 
IffiA!!E!iEllg!§_lP81fBliIli_fE�JYiEkK_!ffß, ÜBERHAUPT KOKPETENT UND DER SCHULGEKEINSCHAFT FÖRDERLICH 
SIND , 

2DD Mrn��$���OO®�OO ��OO�� $©�W�$üW�� 
PARAGRAPH 26 ( 1) ENTSPRICHTE EINER LANGJÄHRIGEN FORDERUNG 
DES VDPÖ UND WIRD AUSDRÜCKLICH BEGRÜßT, 

2�� �����ü�üü�OO= ���c ��W�@?��Eü�� 
IM PARAGRAPH 35 ABS, 2 Z, 1 IST DIE WENDUNG " DER 
WERKSTÄTTENLEITER (BAUHOFLEITER)" ZU ßEJ..A��E!i..!.. 
BEGRÜNDUNG: AN BMHS IST DER �RA!1���IERElkHI_ElN_IRA�EHnr�_E1r�rHIL DIE KITGLIEDSCHArr DES 
fEl?lSTiTTEk{BAlJllorJUITERs li//? P/?(JrUNGSlOHKISSION STELL TE lEI DU GEKElNSUEN BElJ!?TEll!JNG DEI? 
LEISTUNGEN DES KANDIDATEN DIE BEURTEILlJNG AlJCH AlJS DER SICHT DES FACHPRAlTISCHEf( UNTERRICHTS SICHER, 
DEM IN DEN ERLÄUTERUNGEN GENANNTEN HOTIV KANN NICHT GEFOLGT WERDEN, VIELMEHR ZIELTE DIE EINBEZIEHUNG 
VON ANFANG AN AUF DIE SICHERSTELLUNG EINER BEURTEILUNG AUCH AUS FACHPRAKTISCHER SICHT AB, 

MIT DER BITTE UM BERÜCKSICHTIGUNG DIESER VORSCHLÄGE 
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